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Amtliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Ammerbuch 
Landkreis Tübingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Änderung der Satzung 
 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Ab-
wassersatzung – AbwS) 

 
vom 10.10.2022 

 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Ge-
meinderat der Gemeinde Ammerbuch am 10.10.2022 folgende Änderung der Satzung be-
schlossen: 
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1. Änderung der Abwassersatzung 
 
§ 37 wird mit folgendem Wortlaut neugefasst: 
 
 

§ 37 
Erhebungsgrundsatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwasser-
gebühren. 
 
(2) Die Gemeinde kann die Gemeindewerke Ammerbuch GmbH, Kirchstraße 6, 72119 
Ammerbuch beauftragen, die Gebühren gemäß § 37 Abs. 1 zu berechnen, die Gebühren-
bescheide auszufertigen und zu versenden, die Gebühren entgegenzunehmen und an die 
Gemeinde abzuführen, Nachweise hierüber für die Gemeinde zu führen sowie die Daten 
zu verarbeiten und die verarbeiteten Daten der Gemeinde mitzuteilen. 
 
 
§ 41 wird mit folgendem Wortlaut neugefasst: 
 
 

§ 41 
Absetzungen 

 
(1)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutz-
wassergebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung von Amts 
wegen. 
 
(2)  Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht und von der Gemeinde plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur 
durch ein fachlich geeignetes Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im 
Eigentum des Grundstückseigentümers und sind von diesem auf eigene Kosten einzubauen 
und zu unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist 
der Gemeinde innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen. Sind 
auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler gem. 
§ 40 Abs. 2 vorhanden, sind diese bei der Gemeinde unter Angabe des Zählerstandes und 
eines Nachweises über die Eichung des Zählers innerhalb von 4 Wochen anzuzeigen. 
 
(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen Zwischen-
zähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 
10 m³/Jahr ausgenommen. 
 
(4)  Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch 
einen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wasser-
mengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von 
Absatz 1 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 
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Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 
von der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten ver-
brauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede 
für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des Veran-
lagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 35 m³/Jahr für die erste 
Person und für jede weitere Person mindestens 30 m³/Jahr betragen. Der Umrechnungs-
schlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entspre-
chend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die 
Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 
 
(5)  Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden 
Wassermenge zu stellen. 
 
 
§ 44 wird mit folgendem Wortlaut neugefasst: 
 
 

§ 44 
Vorauszahlungen 

 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten.  
Die Vorauszahlungen entstehen im Jahr 2023 für 10 Monate jeweils zum 15. März, 15. 
April, 15. Mai, 15. Juni, 15. Juli, 15. August, 15. September, 15. Oktober, 15. November, 
15. Dezember des Kalenderjahres (Teilzahlungszeiträume).  
Die Vorauszahlungen ab dem Jahr 2024 ff. entstehen für 11 Monate jeweils zum 15. Feb-
ruar, 15. März, 15. April, 15. Mai, 15. Juni, 15. Juli, 15. August, 15. September, 15. Okto-
ber, 15. November, 15. Dezember des Kalenderjahres (Teilzahlungszeiträume). 
Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vo-
rauszahlungen mit Beginn des folgenden Teilzahlungszeitraumes. 
 
(2) Jeder Vorauszahlung im Jahr 2023 ist ein Zehntel des zuletzt festgestellten Jahres-
wasserverbrauchs sowie der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß 
§ 40a zugrunde zu legen.  
Jeder Vorauszahlung ab dem Jahr 2024 ff. ist ein Elftel des zuletzt festgestellten Jahres-
wasserverbrauchs sowie der zuletzt festgestellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß 
§ 40a zugrunde zu legen.  
Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der voraussichtliche Jahreswasser-
verbrauch und der Zwölftelanteil der Jahresniederschlagwassergebühr geschätzt. 
 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Ge-
bührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen des § 38 Abs. 2 und 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
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2. Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
Ammerbuch, 11.10.2022 
 
 
 
gez. Christel Halm 
Bürgermeisterin 
 
 
Hinweis 
Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung (GemO) oder aufgrund der GemO zu Stande gekommen, so gilt sie gemäß § 4 
Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Zudem gilt dies nicht, wenn die Bürgermeisterin dem Beschluss nach § 43 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend ge-
macht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
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